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Erziehen Und Ausbilden Betrachtungen und Erfahrungen
Von Hptm. F. Kessler, Bern

Wenn wir von den äussern Erscheinungsformen

absehen, so ist der Beruf des Offiziers
demjenigen des Lehrers sehr nahe verwandt, da
beide Berufe von dem einen Prinzip beberrscht
weiden, dem Erziehungsprinzip.

Ich mache meine Ausführungen als Soldat, als
Suchender und nicht als einer, der Endgültiges
zu verkünden hat. Aus der grossen Fülle der
Probleme, vor die wir in unserer Erziehungs- und
Ausbildungstäligkeit gestellt werden, möchte ich
nach Darlegung einiger grundsätzlicher Betrachtungen

im wesentlichen drei herausgreifen, nämlich:

a) Die personellen Voraussetzungen, die vom
Offizier als Lehrer erfüllt sein müssen,

b) die Erziehung zur Disziplin,
c) das Vorgehen beim Unterricht.

Das Ziel jeder militärischen Erziehung ist die
Schaffung eines kriegstüchtigen Heeres zum
Schutze der Ehre und Freiheit des Vaterlandes
sowie der Lebensbedürfnisse des Volkes.

Der Bildungsgang des Soldaten umfasst
diejenigen Elemente, welche die Kriegslüchtigkeil
bestimmen; das sind: Geist, Disziplin und kampf-
teclmiscbes Können. Beim Bildlingsvorgang
unterscheiden wir: Erziehen und Ausbilden. Diese
beiden Begriffe lassen sich nicht scharf trennen,
sie fliessen oft ineinander. Zwischen Ausbilden
und Erziehen bestehen ähnliche Beziehungen wie
zwischen Körper und Seele.

Die soldatische Erziehung will das Innere, das
Bewegende ergreifen. Ihre Mittel sind: Disziplin,
die Erziehung des Willens und die Einpflanzung
des Wissens, wofür man kämpft.

Die militärische Ausbildung befasst sich einerseits

mit der Ausbildung der körperlichen Lei¬

stungsfähigkeit, andererseits mit der Vermittlung
von technischem Wissen und Können in der
Handhabung des Kriegsgerätes.

Personelle Voraussetzungen.
Sowohl bei der Ausbildungs- wie liei der

Erziehungstätigkeit stehen einander immer zwei
Teile gegenüber, ein gebender und ein nehmender.

Geben setzt besitzen voraus. Je umfangreicher
das Pensum isl, umsomehr muss der gebende
Teil von den Gütern besitzen, an denen er andere
teilhaftig lassen werden will.

Die Aneignung des Rüstzeuges für die
Lehrtätigkeit ist nicht einmalig, d.h. sie findet nicht
den Abschluss mit dem Erwerb eines Fähigkeitsausweises

nach Absolvierung einer Schule oder
nach der Beförderung zu einem höheren Grad.

Wissen und Können müssen stets erweitert
und ergänzt werden, so dass eine geistige
Ueberlegenheit geschaffen und erhalten wird, dessen
Anerkennung seitens der Untergebenen die
Vorbedingung schalit für die innere Autorität des

Vorgesetzten.
Die Forderung nach Erweiterung und Ergänzung

des Wissens richtet sich aber keineswegs
ausschliesslich auf das rein fachliche, sie richtet
sich vielmehr nach Allgemeinbildung.

Die Welt des Lehrers darf sich nicht in der
Schulstube, zwischen Pult, Lineal und roter Tinte,
und diejenige des Offiziers nicht im Kasernenhof,
zwischen Zielböcken, Gewehren und Soldaten,
erschöpfen. Jeder Erzieher — gleichgültig welcher
Stufe, ob Kindergärtnerin, Primarlehrer,
Hochschulprofessor oder Soldatenerzieher — muss
seinen eigenen Wirkungskreis sprengen, aus ihm
heraus ins Leben treten, mit Menschen von ände¬
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